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Fachbereich AKTUELL
Fachbereich Feuerwehren
Hilfeleistungen Brandschutz

1 Sachstand und Problemstellung

Lithium-Ionen-Akkus werden im gewerblichen Ge-
brauch in vielen verschiedenen Produkten und 
Anlagen eingesetzt. Das Spektrum reicht z. B. 
von Hörgeräten, Mobiltelefonen, Computern und 
mobilen Werkzeugen/Maschinen über Flurförder-
zeuge bis hin zu Lithium-Ionen-Großspeichern 
in Containern oder anderen baulichen Anlagen. 
Dazu werden je nach benötigter Größe des Akkus 
bzw. Speichers eine entsprechende Anzahl von 
zylindrischen, prismatischen oder Pouch-Zellen 
zusammengefasst. 

In der Tagespresse und in Fachveröffentlichungen 
findet man vermehrt Berichte von Brandereignis-
sen, die  im Zusammenhang mit Lithium-Ionen-
Akkus, z. B. aus kabellosen Ohrhörern, tragbaren 
Computern/Tablets, Mobiltelefonen, kabellosen 
Werkzeugmaschinen, E-Zigaretten, E-Fahrrädern, 
E-Rollern oder Elektrofahrzeugen, stehen. Feh-
lerhafte Lithium-Ionen-Akkus oder nicht geeignete 
Ladegeräte führten sogar zu Produktrückrufen. 
Mit dieser Fachbereich AKTUELL werden die 
wichtigsten Aspekte des betrieblichen Brand-
schutzes bei der Verwendung von Lithium-Ionen-
Akkus beschrieben.

2 Mögliche Brandursachen

Ein Lithium-Ionen-Akkubrand kann viele Ursa-
chen haben und ist im kompletten Lebenszyklus 
eines Energiespeichers vorstellbar:

 ● Herstellung, Konfektionierung
 – Durch das Anbringen eines Kontaktes an den Li-

thium-Ionen-Akku mit einem thermischen Verfah-
ren (z. B. Laserschweißen, Widerstandsschwei-
ßen) kann bei einem zu hohen Wärmeeintrag die 
Zellstruktur beschädigt werden und einen Brand 
auslösen.

 – Es werden defekte Lithium-Ionen-Akkus geliefert.

 ● Entwicklung und Prüfung 
z. B. bei Batterie- bzw. Akkubelastungs- und Um-
welttests.

 ● Service und Reparatur  
Die unsachgemäße, ungeschützte Lagerung, z. B. 
im Gefahrstofflager, von defekten Lithium-Ionen-
Akkus bzw. Lithium-Ionen-Akkus mit undefiniertem 
Zustand wie z. B. Fahrrad-Akkus, Akkus von mobi-
len Werkzeugen/Maschinen kann zu einem Brand 
führen. 

 ● Transport, Lagerung, Montage 
Bei Transport, Lagerung und Montage der Lithium-
Ionen-Akkus bzw. Lithium-Ionen-Akkus mit undefi-
niertem Zustand können diese z. B. durch mechani-
sche (Stöße, Herunterfallen) oder thermische (Hitze, 
Feuer, Kälte, direkte Sonneneinstrahlung) Beanspru-
chungen beschädigt werden. Dies kann zum Austritt 
von brennbarem Gas bzw. Elektrolyt mit anschlie-
ßendem Brandereignis führen.
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 ● Entsorgung/Lagerung von defekten Lithium- 
Ionen-Akkus 
Nicht fachgerecht entsorgte Batterien und Lithium-
Ionen-Akkus sind zunehmend die Brandursache 
in Recyclinghöfen und Abfallbehandlungsanlagen. 
Alt-Akkus werden von Gerätebatterie-Vertreibern 
und kommunalen Sammelstellen zurückgenommen. 
Ausgediente größere Lithium-Ionen-Akkus, bei-
spielsweise aus E-Bikes, gelten als Industriebatte-
rien und werden kostenfrei von den Vertreibern die-
ser Batterieart zurückgenommen. Möglicherweise ist 
das auch ein Händler, sofern er Ersatz-Akkus ver-
treibt. Auch ausgewählte kommunale Sammelstellen 
(qualifizierte Sammelstellen) nehmen neben Geräte-
batterien auch Industriebatterien kostenfrei zurück. 
Informieren Sie sich im Vorfeld der Rückgabe, ob 
Ihr Wertstoffhof diese Art der Batterien kostenfrei 
entgegennimmt. Wiederholt konnte die unzulässi-
ge, gemischte Sammlung von Alt-Batterien und de-
fekten Lithium-Ionen-Akkus in Betrieben beobachtet 

werden. In der Praxis werden die Kontakte oft nicht, 
wie eigentlich gefordert, isolierend abgeklebt.

 ● Aufladung von Lithium-Ionen-Akkus 
Das Laden eines zu kalten oder zu warmen Lithium-
Ionen-Akkus, die Überladung eines Lithium-Ionen-
Akkus sowie eine nicht ausreichende Luftzirkulation/ 
Wärmeabfuhr um den Akku herum kann zu Bränden 
führen. Durch die Verwendung eines nicht geeig-
neten Ladegerätes kann das Batteriemanagement-
System (BMS) des Lithium-Ionen-Akkus inaktiv sein. 
Dies kann zu kritischen Zuständen und gegebenen-
falls zu Bränden führen. 

 ● Gebrauch der Lithium-Ionen-Akkus in verschie-
densten Anwendungen  
Tiefentladung sowie mechanische Beschädigungen 
und zu schnelle Entlade-Lade-Zyklen können Lithi-
um-Ionen-Akkus in einen kritischen Zustand, wie 
z. B. zum Brennen bringen.

3  Brandverhalten von Lithium- Ionen-Akkus

Lithium-Ionen-Akkus und die darin befindlichen 
Zellen sind mittlerweile durch mehrere Sicher-
heitseinrichtungen geschützt und lassen sich si-
cher betreiben. Sollte sich eine Zelle z. B. durch 
Wärme, Überladung oder mechanische Beschädi-
gung zersetzen oder thermisch durchgehen, ent-
stehen an der Oberfläche der Zelle Temperaturen 
bis zu 800 °C. Die Zelle platzt und bläst ihren In-
halt unter Überdruck nach außen ab. Dabei ent-
steht ein meist weißer/grauer Nebel aus Elektro-
lyten und anderen Zellbestandteilen.

Besonders wichtig – Der Personenschutz!

Dieser „Nebel“ kann sich entzünden und damit 
eine Stichflamme verursachen. Das im Elektrolyt 
enthaltene Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6) ist 
sehr wasserempfindlich und reagiert mit der Luft-

feuchtigkeit unter Bildung von Fluorwasserstoff 
(HF, Flusssäure) und Phosphorsäure (H3PO4). 
Der Nebel ist daher als entzündbar, giftig und ät-
zend anzusehen. Er kann auf der Hautoberfläche 
zu Verätzungen führen. 
 
Da bereits ab einer Temperatur von ca. 80 °C die 
Zersetzung einer Lithium-Ionen-Zelle beginnt, kann 
diese Reaktion einer Zelle die Zersetzung anderer 
Zellen auslösen, so dass sich nacheinander wei-
tere Zellen eines Lithium-Ionen-Akkus bzw. -Spei-
chers zersetzen können („thermal runaway“).

Bisher bekannt und nachgewiesen sind neben 
den üblichen Brandgasen z. B.:

 ● Graphit
 ● Wasserstoff
 ● Ethylencarbonat, (Di)methylcarbonat
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 ● Lithiumhexafluorophosphat 
 ● Schwermetalle, z. B. Kobalt, Nickel, Mangan
 ● Fluorwasserstoff
 ● Phosphorsäure
 ● Phosphorwasserstoffverbindungen, z. B. Phosphin

Personengefährdung durch freiwerdende Ge-
fahrstoffe und wegfliegende Splitter!

Nicht nur die freiwerdenden Gefahrstoffe können 
bei einem Lithium-Ionen-Akkubrand die anwesen-
den Personen gefährden. Darüber hinaus ist z. B. 
auch mit Splitterwirkung durch evtl. umherfliegen-
de Teile sowie Hitze-/Flammeneinwirkung durch 
Sekundärbrände und elektrischen Gefährdungen 
zu rechnen.

4  Maßnahmen zur Vermeidung von 
Bränden bei der Verwendung von 
Lithium-Ionen-Akkus 

Jeder Anwendungsbereich von Lithium-Ionen-Ak-
kus hat seine spezifischen Anforderungen. Insbe-
sondere bei Arbeiten an defekten Lithium-Ionen-
Akkus, beim Transport, beim Aufladen sowie beim 
Recyceln als auch bei der Entsorgung bestehen 
besondere Schutzanforderungen.

Die für den jeweiligen Einzelfall passende Schutz-
maßnahmen ist daher vom Unternehmen anhand 
der Gefährdungsbeurteilung festzulegen.

Der Umgang mit oder die Lagerung von Lithium-
Ionen-Akkus verlangt in der Regel maßgeschnei-
derte Lösungen, die gezielt auf das jeweilige An-
wendungsszenario abgestimmt werden müssen. 
Wir empfehlen Ihnen an dieser Stelle die frühzei-
tige Kontaktaufnahme und die Einbindung Ihres 
zuständigen Sachversicherers sowie bei bauli-
chen Maßnahmen und/oder Nutzungsänderungen 
die frühzeitige Einbindung der örtlich zuständigen 
Brandschutzdienststelle.

Aus Sicht des Sachgebiets „Betrieblicher Brand-
schutz“ der DGUV haben sich folgende Beispiele 
von Maßnahmen bewährt, um Brände von Lithi-
um-Ionen-Akkus zu verhindern bzw. das damit 
einhergehende Schadensausmaß zum Personen- 
und Sachwertschutz zu minimieren:

 ● Lithium-Ionen-Akkus 
 – nur mit den vom Hersteller zugelassenen Lade-

geräten aufladen
 – Ladegeräte von Nässe und Staub fernhalten 
 – unter Aufsicht laden
 – nur auf nicht-brennbarem Untergrund und nicht in 

der Nähe von Brandlasten laden
 – beim Laden nicht abdecken, Luftzirkulation er-

möglichen
 – nicht tiefentladen
 – nicht im kalten Zustand (z. B. unter 0 °C) laden
 – vor Ladebeginn auf Raumtemperatur erwärmen
 – vor mechanischen Stößen und Beschädigungen 

schützen
 – nicht kurzschließen
  Besteht bei der Lagerung, wie z. B. in Sammel-

behältern, die Möglichkeit eines gegenseitigen 
Kurzschlusses, müssen die Pole isoliert wer-
den z. B. mit Klebeband.

 ● Befinden sich Lithium-Ionen-Akkus in einem gestör-
ten, unbekannten Zustand, das heisst sind sie bei-
spielsweise 

 – heiß geworden, z. B. durch starke Sonnenein-
strahlung,

 – mechanisch beschädigt z. B. durch einen Sturz 
oder einen Transportschaden oder

 – aufgewölbt/verformt etc.,
 ● sind diese an einem geeigneten Lagerort, wie z. B. 
ein Raum ohne Brandlasten, im Freien oder in  einem 
eige nen Lagerabschnitt unter Berücksichtigung der 
TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbe-
weglichen Behältern“1 zu lagern und zeitnah über 
den Fachhandel oder qualifizierte Sammelstellen zu 
entsorgen.

 ● Für diesen Zweck zugelassene Lagerschränke sind 
noch nicht vorhanden, bzw. befinden sich in der Ent-
wicklung.

 ● Sollen größere Mengen defekter Lithium-Ionen-
Akkus gelagert werden, z. B. um sie zu entsorgen 
oder wiederzuverwerten, sind diese in einem brand-
schutztechnisch abgetrennten Bereich, z. B. unter 
Berücksichtigung der TRGS 510 „Lagerung von Ge-
fahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“ oder in 
einem separaten Raum/Bereich mit feuerbeständi-
gem Raumabschluss und feuerhemmenden, dicht- 
und selbstschließenden Abschlüssen zu lagern. Die 
Lagerung sollte auch nicht zusammen mit Gefahr-
stoffen, brennbarem Material oder im Fertigteillager 
durchgeführt werden.

1  https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/
Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
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 ● Werden in Arbeitsbereichen regelmäßig größere Men-
gen von Lithium-Ionen-Akkus bereitgestellt, für den 
Versand vorbereitet, repariert, geprüft oder ähnliches, 
gelten diese Bereiche als Arbeitsstätten mit erhöhter 
Brandgefährdung im Sinne der ASR A2.2 „Maßnah-
men gegen Brände“2. Das Unternehmen hat daher 
neben der Grundausstattung mit geeigneten Feuer-
löscheinrichtungen zusätzliche betriebs- und tätigkeits-
spezifische Brandschutzmaßnahmen zu ergreifen. 
Dies können z. B. sein

 – Ausstattung des Bereichs mit einer Brandmelde-
anlage,

 – Ausstattung des Bereichs mit einer geeigneten, 
ortsfesten Brandbekämpfungsanlage, wie z. B. 
einer Sprinkleranlage,

 – Maßnahmen, die nach der Technischen Regel 
für Gefahrstoffe TRGS 800 „Brand schutz maß-
nahmen“3 für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen nötig 
sind.

 ● Sollen Lithium-Ionen-Akkus Prüfungen und Tests un-
terzogen werden, z. B. im Rahmen von Forschung 
und Entwicklung, für Zulassungsverfahren oder der 
Prototypenfertigung, hat es sich bewährt, diese Prüf-
stände abseits von Gebäuden oder in brandschutz-
technisch abgetrennten (feuerbeständigen) Berei-
chen unterzubringen.

 ● Beschäftigte, die regelmäßig mit Lithium-Ionen-Ak-
kus umgehen, müssen dafür qualifiziert und unter-
wiesen sein. Wichtige Unterweisungsinhalte sind 
z. B. der vorschriftsgemäße Umgang mit den Lithi-
um-Ionen-Akkus sowie die Brandgefahren und die 
zu ergreifenden Notfall-Maßnahmen im Falle eines 
Lithium-Ionen-Akku-Brandes.

 ● Die notwendigen organisatorischen Notfallmaßnah-
men beim Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus müssen 
vor Aufnahme der Tätigkeit festgelegt und in der Ge-
fährdungsbeurteilung und/oder in der betrieblichen 
Brandschutzordnung dokumentiert werden.  
Es muss eine Betriebsanweisung erstellt werden. 
Organisatorische Notfallmaßnahmen können z. B. 
sein:

 – gefahrloses Ausschleusen von Lithium-Ionen-
Akkus, die sich in einem gefährlichen Zustand 
befinden (z.B. Rauch-/Hitzeentwicklung), unter 
Beachtung des erforderlichen Personenschutzes 
(Ausschluss der Eigengefährdung!) aus einem 
 Arbeitsprozess bzw. einem Arbeitsbereich ins

2  https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/
Regelwerk/ASR/ASR-A2-2.html

3  https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/
Regelwerk/TRGS/TRGS-800.html

Freie bzw. in einen sicheren Bereich, Verwen-
dung von mit wassergefüllten Gefäßen mit Gas-
sperren oder Havarie-Boxen.

 – Ablauf zum Verständigen von interner und exter-
ner Hilfe (Rettungskette, Feuerwehr, Rettungs-
dienst).

 ● Defekte Lithium-Ionen-Akkus dürfen nur in dafür 
zugelassenen Behältern mit integrierter Druckent-
lastungsöffnung (Gasmanagement) in geeigneten 
Fahrzeugen (ggf. auch auf Anhängern mit Plane und 
Spriegel) transportiert werden. Der Transport von 
Lithium-Ionen-Akkus unterliegt dem Gefahrgutrecht. 
Es gibt auch für defekte Lithium-Ionen-Akkus spezi-
elle Bestimmungen für alle Transportarten, wie z. B. 
Straße, Schiene und Luftfahrt im Gefahrgutrecht. 
Für die jeweilige Transportart (Straße, Schiene, 
Luftfahrt) sind die sich u.a. aus dem Gefahrgutrecht 
ergebenden Vorgaben zu beachten, z. B. Verwen-
dung von Behältnissen mit BAM-Zulassung.

 ● Sollen Lithium-Ionen-Akkus in einer Arbeitsstätte in 
größerem Umfang gelagert bzw. damit umgegangen 
werden, ist frühzeitig vor Aufnahme der Tätigkeit zu 
prüfen, inwieweit eine Genehmigung der zuständi-
gen Baugenehmigungsbehörde bzw. der zuständi-
gen Brandschutzdienststelle notwendig ist. Der zu-
ständige Sachversicherer sollte ebenfalls kontaktiert 
und in Kenntnis gesetzt werden.

Vorgehensweise zur (Entstehungs-)Brand-
bekämpfung

 ● Wird eine ungewöhnliche Hitzeentwicklung oder gar 
Rauchbildung an einem Lithium-Ionen-Akku fest-
gestellt, ist dieser unverzüglich in einen dafür zuge-
lassenen Behälter (BAM) mit integrierter Druckent-
lastungsöffnung oder in einem ausreichend großen, 
mit Wasser gefüllten Behälter zu verbringen, so-
lange diese Maßnahme ohne Personengefähr-
dung möglich ist. Hierzu sind vorsorglich geeignete 
persönliche Schutzausrüstungen (PSA), wie z. B. 
Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz bereitzustellen. 
Der Behälter wird außerhalb des Gebäudes und ab-
seits weiterer Brandlasten bis zu einer fachgerech-
ten Entsorgung gelagert.
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Hinweis zur (Entstehungs-)Brandbekämpfung 
mittels Feuerlöscher

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Löschmaß-
nahmen mittels Feuerlöscher im Hinblick auf den 
Personenschutz von Beschäftigten (incl. Brand-
schutzhelfer) durch die bereits beschriebenen Ge-
fährdungen als äußerst kritisch anzusehen. Dies 
gilt auch für den Einsatz von zurzeit umworbenen 
Lithium-Ionen-Feuerlöschern, die aus der Sicht 
des Sachgebietes Betrieblicher Brandschutz zur 
(Entstehungs-)Brandbekämpfung nicht ohne mög-
liche Eigengefährdung einzusetzen sind! 

Hinweis:
Weiterführende Informationen sind der Schrift 
„Sicherheitshinweise zum Löschen von Lithium-
Ionen-Akkus“ herausgegeben vom bvfa – Bun-
desverband Technischer Brandschutz e. V. in 
freundlicher Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet 
Betrieblicher Brandschutz der DGUV zu entneh-
men (siehe Bezugsquellen unter Ziffer 6).

5 Ausblick

Das Sachgebiet „Betrieblicher Brandschutz“ der 
DGUV plant die Erstellung einer DGUV Informa-
tion zum Thema. Des Weiteren wird durch das 
Sachgebiet u. a. ein von der Bundesregierung 
 gefördertes Forschungsprojekt mit dem Thema 
„Risikoanalyse für lithiumionenbasierte Energie-
speichersysteme im sicherheitskritischen Hava-
rie fall unter besonderer Berücksichtigung der 
dabei freigesetzten toxischen und explosiven 
Schadgase – RiskBatt“ begleitet.

Anmerkung:
Das Ziel der Industrie (wie z. B. Hersteller bzw. 
Produktveredler von Lithium-Ionen-Akkus) sollte 
bzw. muss sein, zukünftige Lithium-Ionen-Akkus 
so sicher zu konstruieren, dass bei deren Lage-
rung und Verwendung keine Personengefährdun-
gen und keine Brände auftreten.

6 Literatur/Quelle

bvfa – Bundesverband Technischer Brand-
schutz e. V. 
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in der Bundesrepublik Deutschland (AGBF)
Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuerwehrver-
bandes „Risikoeinschätzung Lithium-Ionen Speicher-
medien“ 2018-01
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ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektro-
nikindustrie e.V.
Merkblätter zum Transport von Lithium-Ionen- Batterien
https://www.zvei.org/verband/fachverbaende/fachver-
band-elektrowerkzeuge/neue-merkblaetter-zum-trans-
port-von-lithium-ionen-batterien/ 

Batterie-Sicherheitscampus Deutschland (BSD)
https://www.batteriesicherheit.eu/ansatz 

BSW- Bundesverband Solarwirtschaft e.V.
Merkblatt für Einsatzkräfte „Einsatz an stationären 
 Lithium-Solarstromspeichern“
https://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/
BSW_Merkbl_A5_2014-ohnePasser.pdf 

Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, 
Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V. (BDE) Kreis-
lauf.Wirtschaft.Zukunft.
BDE-Praxisleitfaden
Lithiumbatterien und Zellen (auch in Elektroaltgeräten)
Sammlung, Verpackung und Transport gemäß ADR
https://www.bde.de/assets/public/Dokumente/Sonder-
abfall/BDE-Praxisleitfaden-Entsorgung-Lithiumbatteri-
en.pdf 

Bundesverband Energiespeicher e.V. (BVES)
Factsheet Li-Ionen Batterie
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